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Anregungen von Trägern öffentlicher Belange  
(Offenlage)  
 
 
1. Polizeipräsidium Bonn -Städtebauliche Kriminalprävention- mit Schreiben vom 

18.10.2013 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Ein Hinweis auf der Planzeichnung zum Einbruchschutz wird nicht aufgenommen, da 

es sich hierbei um die Ausführung der Objektplanung handelt, nicht aber um einen Be-
lang, wie er zum besseren Verständnis der Planung oder für die städtebauliche Beur-
teilung von Baugesuchen erforderlich ist.  
Die in den Empfehlungen vorgebrachten sicherheitstechnischen Anforderungen gehen 
auch über die vom Katalog des Baugesetzbuchs erfassten Festsetzungsmöglichkeiten 
eines Bebauungsplans erheblich hinaus, teilweise fallen sie gänzlich in den Bereich der 
privaten Gestaltungsfreiheit eines Bauherrn. Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan 
kann daher nicht erfolgen.  
Der Hinweis zur kostenfreien Beratung durch die Polizei kann im Rahmen der Prüfun-
gen von Baugesuchen den jeweiligen Bauherren weitergegeben werden. 

 
 
2. Wahnbachtalsperrenverband, Siegburg mit Schreiben vom 23.10.2013 
 
 Beschlussvorschlag 

Der Hinweis zum Schutzstreifen der Trinkwassertransportleitung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 Abwägung und Begründung 

Die Trinkwasserleitung verläuft ca. 8,50 m südlich des Gewerbegebiets innerhalb der 
hier festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen und ca. 2,50-3,00 m östlich des Ge-
werbegebiets innerhalb der Flurstücke 75 und 80 innerhalb der Gemarkung Röttgen 
der Bundesstadt Bonn. Diese Trassen konnten aus den Lageplänen der Hauptversor-
gungsleitungen des Wahnbachtalsperrenverbandes entnommen werden. Somit ist die 
nachrichtliche Übernahme dieser Leitung nicht erforderlich.  
Nach telefonischer Rücksprache mit der SWB Energie am 13. März 2012 beträgt der 
Sicherheitsabstand dieser DN 600 – Leitung von der Leitungsachse jeweils 3,00 m 
beidseitig. Damit überlagert der Sicherheitsabstand das Gewerbegebiet maximal 0,50 
m. Die überbaubare Grundstücksfläche wurde allerdings bereits zur Offenlage um 0,50 
m von der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze zurückgezogen. 
 
 

 
3. Bezirksregierung Düsseldorf -Kampfmittelbeseitigungsdienst- mit Schreiben 

vom 24.10.2013 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zur Kampfmitteluntersuchung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 

Das Baugebiet ist, bis auf eine Teilfläche im festgesetzten Sondergebiet, bereits be-
baut. Die Aufstellung des Bebauungsplans dient vorwiegend der planungsrechtlichen 
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Reglementierung einer beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichti-
gung bereits bestehender baulicher Nutzungen. Mit erheblichen Baugrundeingriffen ist 
daher nicht zu rechnen.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gegenüber des frühzeitig beteiligten 
Entwurfs lediglich um die Herausnahme einer Grünfläche im Osten des Plangebiets 
verändert. Neue Flächen - also ein ergänzender Bereich - sind nicht hinzugekommen.  
Die Empfehlungen werden zur Kenntnis genommen. Auf der Planzeichnung des Be-
bauungsplans ist ein Hinweis vermerkt, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
ein diffuser Kampfmittelverdacht besteht. 

 
 
 
4. Straßen NRW -Regionalniederlassung Ville-Eifel-, Euskirchen mit Schreiben vom 

08.11.2013 
 
 Beschlussvorschlag 

In der Planzeichnung wird unter „Hinweise“ der in der Abwägung benannte Passus zur 
Anbauverbotszone ergänzt. 

 
 Abwägung und Begründung 

Textliche Festsetzungen zu den Werbeanlagen wurden nicht getroffen. Auf die Sat-
zung über besondere Anforderungen an Werbeanlagen und Warenautomaten der 
Stadt Meckenheim wurde auf der Planzeichnung verwiesen. In der Begründung wurde 
auf die Verbotstatbestände innerhalb der Anbauverbotszone verwiesen. Zur Klarstel-
lung wird der Hinweis zu Werbeanlagen [Auf die Satzung über besondere Anforderun-
gen an Werbeanlagen und Warenautomaten der Stadt Meckenheim wird verwiesen] 
auf der Planzeichnung um folgenden Passus ergänzt:  
"Darüber hinaus ist § 28 Straßenwegegesetz (StrWG) i. V. mit § 25 StrWG zu beach-
ten." 

 
 
 
5. Erftverband, Bergheim mit Schreiben vom 13.11.2013 
 
 Beschlussvorschlag 

Der Anregung zur Regenwasserbewirtschaftung im Plangebiet wird nicht gefolgt. 
  
 Abwägung und Begründung 

Das Baugebiet ist, bis auf eine Teilfläche im festgesetzten Sondergebiet, bereits be-
baut. Die Aufstellung des Bebauungsplans dient vorwiegend der planungsrechtlichen 
Reglementierung einer beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichti-
gung bereits bestehender baulicher Nutzungen. Mit einer erheblichen weiteren Versie-
gelung ist nicht zu rechnen.  
Im Gegenteil wird sich in einem Teilbereich - durch die Umnutzung eines Gewer-
begebiets in ein Mischgebiet - der zulässige Versiegelungsgrad von einer GRZ 0,8 auf 
eine GRZ 0,6 reduzieren. Die vorhandenen Kanalleitungen wurden nach dem generel-
len Entwässerungsprojekt so dimensioniert dass die bestehende Kanalisation zur Auf-
nahme der anfallenden Abwässer bei GRZ 0,8 ausreichend ist. Es entsteht also eine 
Entlastung der bestehenden Kanalisation.  
Ein geotechnisches Gutachten, das zur Prüfung der Versickerungsmöglichkeiten im 
angrenzenden Bereich des BV Herkules vom Büro Dr. Tillmanns & Partner GmbH vom 
19.09.2006 und auf der Grundlage von Zusatzbohrungen am 27.06.2007 erarbeitet 
wurde, zeigt auf, dass die versickerungsfähige Hauptterrasse bei - 9,40m liegt.  
Das Vorschreiben insbesondere einer Versickerung in einem bereits seit Jahren ge-
nutzten Gewerbe- bzw. Sondergebiet, aber auch von sonstigen Niederschlags-
wassersammlungen ist unter diesen Umständen technisch und wirtschaftlich nicht ver-
tretbar. Entsprechende Festsetzungen wären daher nicht angemessen. Es steht jedem 
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Grundstückseigentümer frei, die in der Anregung enthaltenen Vorschläge zur Gestal-
tung oder Verwendung der Materialien aufzugreifen. 
Eine Empfehlung auszusprechen ist aus den gleichen Gründen nicht angeraten. 

 
 
 
6. Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf mit Schreiben vom 18.11.2013 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise zur Beteiligung bei baulichen Anlagen mit mehr als 50 m über Grund 

werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 

Die Bauhöhen werden durch textliche Festsetzungen begrenzt. Die maximal zulässige 
Gebäudehöhe beträgt ca. 15,50 m. Die gemachten Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 

7. Regionalgas Euskirchen GmbH mit Schreiben vom 18.11.2013 
 
 Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zur vorhandenen Gasversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 

- 
 
 
 

8. Straßen NRW -Autobahnniederlassung Krefeld- mit Schreiben vom 25.11.2013 
 
 Beschlussvorschlag 
 Zu 1: 
 Der Anregung zur Zurücknahme der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich der 

Anbauverbotszone der Autobahn wird nicht gefolgt. Die Begründung wird zur Klarstel-
lung um den in der Abwägung benannten Passus ergänzt. 

 Zu 2: 
 Die Hinweise auf der Planzeichnung werden um den in der Abwägung benannten Pas-

sus zur Genehmigung von bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätzen ergänzt. 
 Zu 3: 
 Die Hinweise zur Anbauverbotszone aus der frühzeitigen Beteiligung werden zur 

Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 

1) 
Die Absätze 1 bis 5 des § 9 FStrG gelten nach § 9 (7) FStrG nicht, soweit das Bau-
vorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplans entspricht der mindestens die 
Begrenzung der Verkehrsflächen sowie an diesen gelegene überbaubare Grund-
stücksflächen enthält und unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande 
gekommen ist. Da der Straßenbaulastträger seine Zustimmung zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen nicht gibt, ist der Bebauungsplan folglich lediglich unter Beteili-
gung des Straßenbaulastträgers zustande gekommen. Damit ist bei Vorhaben inner-
halb der Anbauverbotszone zusätzlich zur Übereinstimmung mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplans auch die Genehmigung des Straßenbaulastträgers erforderlich.  
An der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen wird dennoch festgehalten. 
Die überbaubare Grundstücksfläche um den Gebäudebestand bleibt als städtebaulich 
begründete Festsetzung der Stadt Meckenheim erhalten. Änderungen im Bestand oder 
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Neubaumaßnahmen, welche die Ausnahmegenehmigung durch die Straßenbauverwal-
tung erhalten, werden damit im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
reglementiert.  
Bei dem Gewerbegebiet handelt es sich um ein Baugebiet, welches bereits auf der 
Grundlage des im April 2011 für unwirksam erklärten Bebauungsplans Nr. 20b im Be-
stand ist. Die Gebäude innerhalb der 40m Anbauverbotszone haben Bestandsschutz. 
Im Bereich des Sondergebiets liegen innerhalb der Anbauverbotszone teilweise Stell-
platzflächen des Büro- und Verwaltungsgebäudes HERKULES im Bestand. Sämtliche 
Gebäude werden über Gemeinde- bzw. Anliegerstraßen erschlossen, die Autobahn-
trasse ist davon nicht betroffen. 
 
Da die Voraussetzungen des § 9 Abs. 7 FStrG nicht erfüllt werden, ist auch das Bau-
verbot des § 9 (1) FStrG nicht außer Kraft gesetzt. (Auf der Planzeichnung wird unter 
den "Hinweisen" Nr. 2 auf die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszone verwie-
sen). Denn die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche bedeutet nicht, dass 
andere - nicht bodenrechtliche - Rechtsvorschriften, die einer Bebauung entgegenste-
hen, außer Kraft gesetzt werden. Als vergleichbares Beispiel können hier die durch die 
Bauordnung notwendigen Abstandsflächen herangezogen werden, welche ebenso 
unmittelbar wirken.  
Nach Auffassung der Stadt Meckenheim kann der Straßenbaulastträger Ausnahmen 
von den Verboten der Absätze 1, 4 und 6 zulassen, da einerseits vom Stra-
ßenbaulastträger keine Beeinträchtigung der Sicherheit und des Straßenverkehrs oder 
geplante Ausbaumaßnahmen geltend gemacht wurden und andererseits durch die ein-
geschränkte bauliche Nutzung des Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang, ei-
ne wesentliche Wertminderung des Grundstücks eintritt. Zur Entschädigung ist ggf. der 
Träger der Straßenbaulast verpflichtet.  
In der Begründung wird im Satzungsexemplar zur Klarstellung zusätzlich zu den be-
reits vorhandenen Erläuterungen ergänzt, dass ein Einvernehmen mit dem Stra-
ßenbaulasträger nicht hergestellt werden konnte und daher das Bauverbot des § 9 (1) 
FStrG durch die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen nicht außer Kraft ge-
setzt wird. Bauliche Anlagen bedürfen damit weiterhin der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbehörde. Gemäß § (3) FStrG darf die Zustimmung nach Absatz 2 nur 
versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbau-
gestaltung nötig ist. 

 
2) 
In Ergänzung des Hinweises Nr. 2 wird folgendes aufgenommen: 
„In dem im SO-Gebiet mit „St2“ gekennzeichneten Stellplatzflächen erteilt der Straßen-
baulastträger keine Genehmigung für die Anlage von Pflichtstellplätzen innerhalb der 
40 m Anbauverbotszone A 565.“ 
 
3) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden teilweise bereits durch Auf-
nahme in die Begründung berücksichtigt. 
 
 
 

9. Rhein-Sieg-Kreis -Regional-/Bauleitplanung-, Siegburg mit Schreiben vom 
09.12.2013 

 
 Beschlussvorschlag 

Zu 1: Die Hinweise zur Abfallwirtschaft werden zur Kenntnis genommen. 
Zu 2: Die Anregung zur Prüfung in Bezug auf den Immissionsschutz ist im Offenla-

geentwurf bereits berücksichtigt. 
Zu 3: Die Begründung zum Gliederungsbereich GE3 wird redaktionell korrigiert. 
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 Abwägung und Begründung 
 
 1) 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind jedoch nicht Gegenstand der 

Bauleitplanung. 
 
 2) 
 Die einzelne Art der baulichen Nutzungen wurde kartiert und als zulässig in den einzel-

nen Gliederungsbereichen des Gewerbegebietes erachtet. (Die Zulässigkeit der ein-
zelnen Vorhaben wurde seinerzeit auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 20b 
gewährt. Ungeachtet dessen, dass dieser nunmehr für unwirksam erklärt wurde.)  
Bzgl. der Immissionskontingente wird im Gutachten bewertet, dass bei den festge-
setzten resultierenden Emissionskontingenten eine gewerbliche Nutzung möglich ist, 
ohne dass es zu Immissionskonflikten mit der angrenzenden Bebauung kommt, dass 
allerdings die gewerbliche künftige Gewerbeaktivität eingeschränkt werden könnte. 
Aufgrund der - zwar ungültigen - aber im nunmehr unwirksamen BP Nr. 20b dennoch 
festgesetzten Zaunwertfestsetzung von 55 dB(A) t/40 dB(A)n für Gewerbe am Rande 
von Wohngebieten, haben sich erheblich emittierende Betriebe nicht etabliert. Sollte es 
aufgrund von Betriebserweiterungen oder Veränderungen im Betriebsablauf dennoch 
zu Einschränkungen kommen, so können diese durch Einhausung, Abschirmung, 
Schalldämpfer etc. behoben werden. 
 
3) 
Dem Bereich des GE 3-Gebietes wird durch den Trennungsgrundsatz Rechnung ge-
tragen. Hier wurde aufgrund der vorgefundenen Nutzung ein eingeschränktes Gewer-
begebiet festgesetzt. Der Begründungstext wird klarstellend folgendermaßen korrigiert:  
"Im Bereich des Wendehammers (GE 3) hat sich eine Nutzung auf verhältnismäßig 
kleinen Grundstücken entwickelt, welche heute nicht als gewerbegebietstypische Nut-
zung zu definieren ist. Dennoch soll dieser Teilbereich für eine gewerbliche Nutzung 
einschließlich der durch Festsetzung geregelten ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen sowie der Gebäude und Räume für freie Berufe offen bleiben." 

 
 
 
10. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Rhein-Main-Rohrleitungstransportges.mbH, Köln 
- Polizeipräsidium Bonn -Verkehrsangelegenheiten- 
- Bezirksregierung Köln -Ländliche Entwicklung u. Bodenordnung 
- Deutsche Bahn AG, -DB Immobilien-, Köln 
- Amprion GmbH, Dortmund 
- Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle RSK, Köln 
- Unitymedia NRW GmbH -Regionalbüro West-, Kassel 
- Zweckverband Naturpark Rheinland, Bergheim 
- AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH, Troisdorf 
- Gemeinde Alfter 
- Stadt Rheinbach 
- Landesbetrieb Wald und Holz - Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Eitorf 
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